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Antrag zur Befreiung von der 
Niederschlagswassereinleitungsgebühr 

(Für die Ortsteile Balmertshofen, Beuren, Biberberg, Hirbishofen, Kadeltshofen, Liuppen, 
Niederhausen, Raunertshofen, Remmeltshofen) 

 
Grundstück 

 
......................................................................................... 
Straße, Hausnummer 

 
......................................................................................... 
PLZ, Ort, Ortsteil 

 
......................................................................................... 
Flurnummer, Gemarkung (falls bekannt) 

 
Antragsteller 

 
......................................................................................... 
Name, Vorname, vollständige Firmenbezeichnung                    Tel. Nr. 
 
......................................................................................... 
Anschrift – Straße, Hs. Nr. (wenn abweichend von Grundstück) 
 
......................................................................................... 
PLZ, Ort (wenn abweichend von Grundstück) 

 

Laut Satzung ist eine Befreiung von der Einleitungsgebühr für 
Niederschlagswasser nur dann möglich, wenn das Niederschlagswasser 
komplett auf dem Grundstück versickert wird! 
 

Angaben zum Niederschlagswasser (Zutreffendes bitte ankreuzen) 
 

 Das Dachflächenniederschlagswasser wird in einen Sickerschacht / in eine Rigole 
ohne Überlauf in das öffentliche Kanalnetz geleitet und versickert. Eine Einleitung 
in das öffentliche Kanalnetz findet nicht statt. 

 

 Das Hofflächenniederschlagswasser (Einfahrt, Terasse, etc.) wird breitflächig (z.B. 
in Mulden) auf dem Grundstück versickert. Eine Einleitung in das öffentliche 
Kanalnetz findet nicht statt. 

 

 Das Hofflächenniederschlagswasser (Einfahrt, Terasse, etc.) wird in einen 
Sickerschacht / in eine Rigole ohne Überlauf in das öffentliche Kanalnetz geleitet 
und versickert. Eine Einleitung in das öffentliche Kanalnetz findet nicht statt. 

 

 Das Niederschlagswasser wird komplett in den öffentlichen Kanal eingeleitet.  R
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- Eingangsstempel - 
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Ich / Wir beantrage(n) die Befreiung von der Niederschlagswassereinleitungsgebühr 
für das umseitig genannte Grundstück. 
 
Ich versichere / Wir versichern, dass meine / unsere Angaben der Wahrheit 
entsprechen. 
 
 
.............................................................  ............................................................. 
Ort       Datum 

 
 
............................................................. 
Unterschrift des Antragstellers 

 
 
 

- Bearbeitungsvermerk – durch die Verwaltung auszufüllen! - 
 
 

 Eine Befreiung von der Niederschlagswassergebühr ist laut Satzung möglich. 

 Eine Befreiung von der Niederschlagswassergebühr ist laut Satzung nicht möglich. 

(Siehe § 9a + § 10 der Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

des Marktes Pfaffenhofen a. d. Roth) 

 
 
………………………………………… ………………………………………… 
Datum     Sachbearbeiter 
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